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Exklusiv-Interview

Exklusiv-Interview mit der Bundesministerin
der Justiz Brigitte Zypries

„Bürokratieabbau – Deutschland
geht online“ war das Schwerpunkt-
thema des Kongresses „Effizien-
ter Staat“ am 25.Mai in Berlin.
Welches sind die wichtigsten Mo-
dernisierungsschritte, die erreicht
werden sollten, um Bürokratieab-
bau in der Justiz voranzubringen?
Was sind die Hauptschwierigkei-
ten bei der Justizmodernisierung?

Brigitte Zypries: Modernisierung
der Justiz nach innen und außen
meint: Reform der Binnenstruktur
der Justiz und Reform des nach
außen wirkenden Verfahrens-
rechts. Bei den bisherigen klassi-
schen Reformansätzen ging es im
Wesentlichen um die Frage, wie
das innerstaatliche Verfahrens-
recht praxisgerecht ausgestaltet
werden und wie jeder einzelne Jus-
tizmitarbeiter optimal eingesetzt
werden kann, ohne den notwendi-
gen Rechtsschutz zu beeinträch-
tigen. Die Diskussion drehte sich
schwerpunktmäßig um Fragen wie
Besetzung der Richterbank (Kol-
legialgericht oder Einzelrichter)
und um den Instanzenzug.

Die klassischen verfahrensrecht-
lichen Möglichkeiten zur Be-

schleunigung und Vereinfachung
gerichtlicher Verfahren erscheinen
mir inzwischen weitgehend ausge-
reizt. Einen vorläufigen Endpunkt
und zugleich einen Neuanfang bil-
det das Justizmodernisierungsge-
setz. Wir haben darin Vorschläge
umgesetzt, die in den Ländern, bei
Praktikern und Rechtspolitikern
auf einen breiten Konsens stoßen.

So werden wir vor allem die Straf-
verfahren ohne rechtsstaatliche
Abstriche einfacher und effizien-
ter und die Normen überschauba-
rer und lesbarer machen.

Im Bereich der Binnenreform ord-
nen wir die Aufgabenverteilung
zwischen Richtern und Staatsan-
wälten auf der einen und Rechts-
pflegern auf der anderen Seite
neu. Ziel ist es, auch hier funktions-
gerechtere Workflows herzustellen
und zu fördern, indem die Abwick-
lung des gesamten Verfahrens
möglichst in einer Hand vereinigt
wird. Die geplanten Änderungen
betreffen die Führung des Han-
delsregisters, bei den Nachlassge-
richten den Bereich der gewillkür-
ten Erbfolge und die Vollstreckung
von Straf- und Bußgeldsachen.

Nach Inkrafttreten des neuen Ur-
heberrechts im September letzten
Jahres ist die Reform noch nicht
abgeschlossen. Stichwort „Korb
2“. Das urheberrechtliche Vergü-
tungssystem soll noch reformiert
werden, Fragen des digitalen Pres-
sespiegels wie auch Archivierungs-
probleme sind rechtlich noch nicht
ausrechend geklärt. Kommt die
zweite Urheberrechtsnovelle plan-
mäßig?

Brigitte Zypries: Wir haben in vie-
len Arbeitsgruppensitzungen mit
den beteiligten Kreisen die The-
men der nächsten Urheberrechts-
novelle erörtert. Die letzte Arbeits-
gruppensitzung hat am 26. Mai
stattgefunden. Jetzt wird am Kon-
zept des Referenten-Entwurfs ge-
arbeitet – den Entwurf werden wir
noch im Sommer präsentieren.

Das Urheberrecht steht, allgemein
gesprochen, weltweit vor der
Herausforderung, auf den techno-
logischen Quantensprung des In-
ternets und der digitalen Verviel-
fältigungen zu reagieren. Wie sieht
in diesem Zusammenhang die eu-
ropäische Koordination aus? Sind
die berechtigten Interessen der
Urheber auf der einen und die
Belange des Gemeinwohls auf der
anderen Seite im Europäischen
Recht schon ausreichend harmo-
nisiert?

Brigitte Zypries: Mit der Richtli-
nie „Urheberrecht in der Informa-
tionsgesellschaft“ ist das Urheber-
recht auf dem Weg in das digitale
Zeitalter auf europäischer Ebene
harmonisiert worden. Dabei hat
die Richtlinie geregelt, in welchen
Fällen das ausschließliche Recht
des Urhebers, über die Nutzung
seiner Werke zu bestimmen, mit
Blick auf die Belange des Ge-
meinwohls eingeschränkt ist. Die
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zwingenden Vorgaben der Richtli-
nie haben wir bereits mit der letz-
ten Urheberrechtsnovelle – dem
„Ersten Korb“ – umgesetzt. Soweit
uns die Richtlinie einen Gestal-
tungsspielraum lässt, werden wir
mit dem „Zweiten Korb“ Vorschlä-
ge dazu machen, wie wir diesen
Spielraum nutzen wollen.

Die Richtlinie sieht vor, dass die
Kommission dem Europäischen
Parlament, dem Rat und dem Wirt-
schafts- und Sozialausschuss alle
drei Jahre einen Bericht über die
Anwendung der Richtlinie erstat-
tet und erforderlichenfalls Ände-
rungsvorschläge unterbreitet. Und
außerdem ist ein Kontaktaus-
schuss eingerichtet worden, der
u. a. dem Informationsaustausch
unter den EU-Mitgliedstaaten
dient. Das europäische Urheber-
recht wird – wenn nötig – weiter
koordiniert fortgeschrieben.

Es gibt Kritik an der Zustimmung
Deutschlands zum Kompromiss-
vorschlag zur Einführung von Soft-
ware-Patenten in Europa, wie er
am 18. Mai vom EU-Ministerrat
genehmigt wurde. Was sind aus
Ihrer Sicht die Vorteile dieses
Kompromisses für Gesellschaft
und Unternehmen?

Brigitte Zypries: Mit der geplan-
ten EU-Richtlinie zu computerim-
plementierten Erfindungen wird
für den gesamten EU-Binnenmarkt
eine einheitliche Regelung getrof-
fen, die Rechtssicherheit und ein-
heitliche Rahmenbedingungen
schafft. Dies ist mit Blick auf die
keineswegs einheitliche Rechts-
praxis in den EU-Mitgliedstaaten
sehr wünschenswert. Nach der
Richtlinie sollen nur Erfindungen
auf einem Gebiet der Technik pa-
tentiert werden können. Soweit
eine Erfindung eine technische
Lösung enthält und sich dabei
auch eines Computerprogramms
bedient (z.B. prozessorgesteuer-
te Robotertechnik), soll es bei der
Möglichkeit der Patentierung blei-
ben. Im Interesse des Innovations-

standorts Deutschland müssen
solche technische Erfindungen
patentierbar sein.

Im April dieses Jahres hat das
Bundeskabinett auf Ihren Vor-
schlag hin einen Entwurf des Bi-
lanzrechtsreformgesetzes sowie
den Entwurf eines Bilanzkontroll-
gesetzes beschlossen. Beinhalten
diese Entwürfe auch Vorschläge
zum weiteren Abbau von Bürokra-
tie gerade für kleine und mittlere
Unternehmen? Welche Bedeutung
haben in diesem Zusammenhang
neue ergänzende nationale Be-
stimmungen zur Anwendung inter-
nationaler Rechnungslegungsstan-
dards ?

Brigitte Zypries: Das Bilanzkon-
trollgesetz betrifft ausschließlich
Kapitalmarktunternehmen und
sorgt dafür, dass künftig die Jah-
res- und Konzernabschlüsse die-
ser Unternehmen durch eine un-
abhängige Stelle überprüft werden
können. Kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU) sind nicht be-
troffen.

Nachdem Kapitalmarktunterneh-
men bereits durch EU-Recht zur
Anwendung internationaler Rech-
nungslegungsstandards (IAS) im
Konzernabschluss ab 2005 ver-
pflichtet sind, geben wir mit dem
Bilanzrechtsreformgesetz auch
anderen großen Unternehmen die
Option zur Anwendung der IAS.
Die Bilanzierung nach diesen
Standards ist für die betreffenden
Unternehmen freiwillig; wir ver-
zichten auf zwingende Regelun-
gen, so dass jedes Unternehmen
die für sich günstige Bilanzie-
rungsform wählen kann.

Im Übrigen sorgen wir mit dem Bi-
lanzrechtsreformgesetz auch da-
für, dass die nach dem Handels-
gesetzbuch für KMU bestehenden
Befreiungen und Erleichterungen
bei der Bilanzierung künftig einem
größeren Kreis von Unternehmen
zugute kommen.

Das Interview führte Jürgen Klocke
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Mit der Novelle zur Regelung
des Urheberrechts in der In-
formationsgesellschaft hat
sich das Urheberrechtsge-
setz endgültig zum zentralen
Gesetz des Informations-,
Medien und Kommunikati-
onsrechts entwickelt. Die
rechtlichen Konfliktsituatio-
nen werden durch die Novel-
le noch drängender: Welche
kreativen Leistungen sind ur-
heberrechtlich geschützt,
wie sind Verwertungs- und
Nutzungsbefugnisse gere-
gelt, wer darf geschützte In-
halte kopieren, verbreiten,
verändern – und zu welchen
Bedingungen? Der neue
Kommentar geht auf alle Fra-
gen knapp und präzise ein.
Das neue „Internet Recht“
wird praxisnah erläutert, wich-
tige Regelungen zur Privat-
kopie, zu Kopierschutzsyste-
men und zum Digital-Rights-
Management kommentiert.
Alle relevanten Normen ste-
hen dabei zur Verfügung: Der
Abdruck der EU-Richtlinien
und der vor 2003 geltenden
Fassung des UrhG verein-
facht dem Nutzer den Zugriff
auf die Rechtsprechung der
letzten Jahre.

      (jk)


